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für ^oCjoerforgutig unb beren Organe (CreiSforft»
ämter, BeztrfSfommtffäre beS fantonalen BrennftoffamteS,
©emeinbebrennftoffäntter unb Jörfter).

ffu biefem Jwecfe ift für bett Transport oon jeber
Art unbearbeiteten BuhbolzeS, and) rot) behauen, ge^

fpatten k., eine fdjriftlidje Bewilligung erforberlicf). tiefe
wirb für ben gefamten Berfefjr mit anbern Kantonen
non ber eibgen. Jentralftelle für .potperforguug (fd)tuei=
Zerifdje Jnfpeftiott für Jorftmefen, Sern), für ben Ber=
fetjr im Canton Qürid) auf ber Balgt, ju ©dfiff ober
mit Auto non ber fantonalen 3entralftelle für ,Spotsner=

forgung (Oberforftamt 3«virf)) auSgeftellt.
©efudje um Ausfuhr non Buhholz in aitbere Catt=

tone finb auf bem eibgenöffifd)ett Jormulare an bie fan®
tonate Jentralftelle zur Sßeiterleitung an bie eibgenöffifdje
3entratftette zu ridjten.

iJluif)oljtran§porte mit Ju1)rmerf innerhalb
beS CatttonS auS ben StaatSwatbungen, ebenfo auS
benjenigen ©emeinbe® unb Corp oratio ttSwalbuugett, in
welchen bas .spnlj liegenb nermeffen unb fordert oerfauft
wirb, fomie bie $ ran Sporte innerhalb ber @e
tu ein be bebürfen feiner befonbern Bewilligung.

tie nötigen Formulare für ©efudje um Transport'
bemittigung für Buhholz finb auf ben @emeinbebrenn=
ftoffämtern erhältlich.

Behufs drmöglidgmg einer genauen Kontrolle ntüffen
bie tranSportgefuche minbeftenS ^efyn Sage nor bem be=

abfid)tigten Abtransport eingereicht werben.
Bewilligungen f.ü r J u h r m e r f t r a n § p o r t e i n it e r=

halb beS Can ton S falten in bie Cotnpetettz ber ©e=

meinbebrennftoffämter ; bie Bewilligung tgiefür fann non
biefen bireft auf bem blauen ©efudjSformutare 1A ein®

getragen werben.
§ 2. Sie ©emeinben finb bafür nerantwortliri) unb

haben burd) itwe ©emeinbe=, Corporations- unb ißrioat®
fünfter bafür pt forgen, baff bie Auöidgubung be§ Ç)ol?,e§
in Buhholz »nb Brennholz gcrnäfj § 2 ber Brennholz»
nerorbnung nom 22. Auguft 1917 norgenommen wirb,
unb baff bie iUutfbolpranSporte ausnahmslos nur Butj=
holz in fid) fchlie|en.

Sie Bewilligung für transporte non .spolj in fürjern
ober langern Stammabfdptitten, baS trot) feines auSge»
fprochenen BrennholjdjarafterS als Buhholz (j. B. treher®
unb Sffierf'holj) beflariert wirb, ift zu oerweigern; ba§
»ols ift ju ©terholj aufzuarbeiten unb ber fantonalen
Bentralftelle für .Çoljoerforgnug zur Berfügung zu ftellen.

§ 3. Ste SorttmentSauSfdjeibung foil gemäf) § 2 ber
Brennhotznerorbnung nom 22. Auguft 1917 im Jntereffe
einer möglichft groffen Brennholzprobuftion norgenommen
werben, @§ foflen zu Brennholz nerarbeitet werben :

a) Cramme, oftige, fttorrige, frebfige, bref)wüchfige unb
fchabhafte Stämme ober Stammabfdgiitte beliebiger
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Starte, inelche nach bisherigem UfuS auSfchliefjlicf)
als Brennholz angesprochen würben;

b) alle Stammabfdjttitte oon Buchen unter 22 cm,
Hagebuchen unb dielten :c. unter 20 cm Snrd)meffer;

c) dfcl)en unb Al)ortte unter 12 cm Jopfftärfe.
Borbehalten finb Spezialfortimente, für welche eine

befonbere Bewilligung bei ber fantonalen Qentralftelle
einzuholen ift.

Bewilligungen zum transport non tretjer» unb 2Berf=
holz bürfen nur an folcfje Cäufer unb Sieferanten erteilt
werben, welche baS Holz für ben Selbftnerbrauch ober
im digeugewerbc zu BtthholzZU>«fen benötigen, ober ©e=

währ bafür bieten, baff baSfelbe nachträglich nicht zu
Brennzwecfen an bie Jnbuftrie abgegeben wirb.

Babelfjolz ift behufs Brennholz» bezw. ipapierf)ot§=
erzeugung auf 22 cm ßopfftärfe abzulängen mit Au§=
uahnte beSfenigen Holzes, baS nachgewiefenermajfen zu
SeitungSftangen, ©erüftftangen, Säglatten, Zaunlatten unb
Sticfelholz ober zu Batten onit minbeftenS 10x10 cm
Bierfantfette oerwenbet mirb ; im [entern Jatle finb bie

Stämme auf minbeftenS 16 cm Jopfftärfe abzulängen.
Holz unter 12 cm barf auch nicht zu Bopierholz

nerwertet werben, ^apierholzlieferuitgeu fönnen nur be=

willigt werben, wenn bafür auS ben betreffenben Schlägen
ein minbeftenS ebenfo grofjeS Brenn!)olzquantum zur Ber®

füguttg geftellt wirb.
§ 4. Jür bie Aufteilung ber Buhholz=Sransport=

bewilligungeit werben non ber fantonalen Bentralftelle
für Holzoevfnrgung folgenbe ©ebühren burd) Nachnahme
erhoben:

Jttr alle interfantonalen transporte 50 Bp. auf ben
Cubifmeter ;

für fantouale transporte auf ber difenbatjn, zu
Schiff ober mit Auto 20 Bp. auf ben Cubifmeter;

für [transporte mit Juhrmerf innerhalb bes Cam
tonS, foweit biefe gentâf) § 1 einer Bewilligung bebürfen,
fann oon ben ©emeinbezentralen ebenfalls eine ©ebühr
non 20 Bp. auf bett Cubifmeter erhoben werben, tiefe
©ebühren fönnen nom Berfäufer bent Cäufer überbunben
inerbett.

§ 5. SBer biefer Berorbttung ober ben in AuSfüfg
rung berfelbett erlaffenen Borfdjriften zuwiberhanbeft,
wirb, foweit nicht bie Befiimmuttgen beS Art. 3 beS

BunbeSratSbefchluffeS betr. bie Berforgung beS SanbeS
mit Buhholz nom l<s. ^uuuar 1918 zur Anwenbung
fomnten, mit tßolizeibufie bis auf 1000 Jr. beftraft.

§ 6. tie @ertd)te hubett bie oott ihnen ausgefällten
Strafnrteite uttnerzüglich ber eibgettöffifdjen ttttb ber fan=
toitalen ßentralfteße für Holznerforguttg mitzuteilen.

§ 7. tiefe Berorbttung tritt fofort nach ©enehmtgung
burd) bie eibgen. Jttfpeftion für Jorfiwefett in Craft.

Saut Jufc'hrift bes DberforftinfpeftorateS in Bern oottt
6. April hat baS fd)tueizertfcl)e tepartement bes Jmtern
norftehenber Berorbttung bie ©enehmigung erteilt.

Umcbiedenes.
SchnJCtjenfche gewcrblidje iieljrlings» Prüfungen.

ter foebett erfchiettene Berid)t bes Schweizer. @emerbe=
nerbaubeS über bie gewerblichen SehrlingSprüfungen im
3al)re_ 1917 nerbreitet fid) u. a. über bereu Crganifation,
turchführung ttttb ©rgebniffe, über bie bezügliche tan-
tonale ©efehgebttttg, über BerufSwahlberatung unb Jür=
forge für einheimifchen Bachwttd)S im Huubwerf. @§
wirb tteuerbittgS fonftatiert, ba^ bie früher auSfd)lieblich
prinaten unb freitnilltgeit Prüfungen burd) ©efet)e balb
überall zu einer ftaatlichen Einrichtung erhoben unb für
alle Sehnlinge obligatorifch erflärt worbett finb, woburd)
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für Holzversorgung und deren Organe < Kreisforst-
äinter, Bezirkskommissäre des kantonalen Brennstoffamtes,
Gemeindebrennstofsämter und Förster).

Zu diesem Zwecke ist für den Transport von jeder
Art unbearbeitetem Nutzholzes, auch roh beHauen, ge-
spalten ?e,, eine schriftliche Bewilligung erforderlich. Diese
wird für den gesamten Perkehr mit andern Kantonen
von der eidgen. Zentralstelle für Holzversorgung (schwei-
zerische Inspektion für Forstwesen, Bern), für den Ver-
kehr im Kanton Zürich auf der Bahn, zu Schiff oder
mit Auto von der kantonalen Zentralstelle für Holzver-
sorgnng (Obersorstamt Zürich) ausgestellt.

Gesuche um Ausfuhr von Nutzholz in andere Kau-
tone sind ans dem eidgenössischen Formulare an die kan-
tonale Zentralstelle zur Weiterleitung an die eidgenössische
Zentralstelle zu richten.

Nutzholztransporte mit Fuhrwerk innerhalb
des Kantons aus den Staatswaldungen, ebenso aus
denjenigen Gemeinde- und Korporationswaldungen, in
welchen das Holz liegend vermessen und sortiert verkaust
wird, sowie die Transporte innerhalb der Ge-
meinde bedürfen keiner besondern Bewilligung.

Die nötigen Formulare für Gesuche um Transport-
bewilligung für Nutzholz sind auf den Gemeindebrenn-
stoffämteru erhältlich.

Behufs Ermöglichung einer genauen Kontrolle müssen
die Transportgesuche mindestens zehn Tage vor dem be-

absichtigte» Abtransport eingereicht werden.
Bewilligungen f.ü r F u h r wer ktr a n s p o rte i n u e r-

halb des Kantons fallen in die Kompetenz der Ge-
meindebrennstoffämter; die Bewilligung hiesür kann von
diesen direkt auf dem blauen Gesuchsformulare 1^ ein-
getragen werden.

K 2. Die Gemeinden sind dafür verantwortlich und
haben durch ihre Gemeinde-, Korporation-!- und Privat-
förster dafür zu sorgen, daß die Ausscheidung des Holzes
in Nutzholz und Brennholz gemäß H 2 der Brennholz-
Verordnung vom 22. August 1017 vorgenommen wird,
und daß die Nutzholztransporte ausnahmslos nur Nutz-
holz in sich schließen.

Die Bewilligung für Transporte von Holz in kürzern
oder längern Stammabschnitten, das trotz seines ausge-
sprochenen Brennholzcharakters als Nutzholz (z. B. Dreher-
und Werkholz) deklariert wird, ist zu verweigern; das
Holz ist zu Sterholz auszuarbeiten und der kantonalen
Zentralstelle für Holzversorguug zur Verfügung zu stellen.

Z 2, Die Sortnnentsausscheidung soll gemäß is 2 der
Brennholzverordnung vom 22. August 1017 im Interesse
einer möglichst großen Brennholzproduktion vorgenommen
werden. Es sollen zu Brennholz verarbeitet werden :

a > Krumme, astige, knorrige, krebsige, drehwüchsiqe und
schadhafte Stämme oder Stammabschnitte beliebiger
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Stärke, welche nach bisherigen: Usus ausschließlich
als Brennholz angesprochen wurden;

d> alle Stammabschnitte von Buchen unter 22 ein,
Hagebuchen und Eichen w. unter 2V em Durchmesser;

e) Eschen und Ahorne unter 12 ein Zopfstärke.
Vorbehalten sind Spezialsortimente, für welche eine

besondere Bewilligung bei der kantonalen Zentralstelle
einzuholen ist.

Bewilligungen zum Transport von Dreher- und Werk-
holz dürfen nur an solche.Käufer und Lieferanten erteilt
werden, welche das Holz für den Selbstverbrauch oder
im Eigengewerbe zu Nutzholzzwecken benötigen, oder Ge-
währ dafür bieten, daß dasselbe nachträglich nicht zu
Brennzwecken an die Industrie abgegeben wird.

Nadelholz ist behufs Brennholz- bezw. Papierholz-
erzeugung aus 22 em Zopsstärke abzulängen mit Aus-
nähme desjenigen Holzes, das nachgewiesenermaßen zu
Leituugsstangen, Gerüststangen, Säglatten, Zaunlatten und
Stickelholz oder zu Balken von mindestens 10x10 am
Vierkantseite verwendet wird; im letztern Falle sind die

Stämme aus mindestens 10 em Zopsstärke abzulängen.
Holz unter 12 em darf auch nicht zu Papierholz

verwertet werden. Papierholzlieserungen können nur be-

willigt werden, wenn dafür aus den betreffenden Schlägen
ein mindestens ebenso großes Brennholzquantum zur Ver-
fügung gestellt wird.

H 4. Für die Aufstellung der Nutzholz-Transport-
bewilligungen werden von der kantonalen Zentralstelle
für Holzversorgung folgende Gebühren durch Nachnahme
erhoben:

Für alle interkantonalen Transporte öO Rp. auf den
Kubikmeter;

für kantonale Transporte auf der Eisenbahn, zu
Schiff oder mit Auto 20 Rp. aus den Kubikmeter;

für ^Transporte mit Fuhrwerk innerhalb des Kau-
tons, soweit diese gemäß § 1 einer Bewilligung bedürfen,
kann von den Gemeindezentraleu ebenfalls eine Gebühr
von 20 Rp. auf den Kubikmeter erhoben werden. Diese
Gebühren können vom Verkäufer den: Käufer überbunden
werden.

§ Wer dieser Verordnung oder den in Ausfüh-
rung derselben erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt,
wird, soweit nicht die Bestimmungen des Art. 3 des
Bundesratsbeschlusses betr. die Versorgung des Landes
mit Nutzholz vom 13. Januar 1018 zur Anwendung
kommen, mit Polizeibuße bis ans 1000 Fr. bestrast.

ìs 0. Die Gerichte haben die von ihnen ausgefällten
Strafurteile unverzüglich der eidgenössischen und der kan-
tonalen Zentralstelle für Holzversorgung mitzuteilen.

H 7. Diese Verordnung tritt sofort nach Genehmigung
durch die eidgen. Inspektion für Forstwesen in Kraft.

Laut Zuschrift des Obersorstinspektorates in Bern vom
0. April hat das schweizerische Departement des Innern
vorstehender Verordnung die Genehmigung erteilt.

ikttcdieileim.
Schweizerische gewerbliche Lehrlings-Prüfungen.

Der soeben erschienene Bericht des Schweizer. Gewerbe-
Verbandes über die gewerblichen Lehrlingsprüfuugen im
Jahre 1017 verbreitet sich u. a. über deren Organisation,
Durchführung und Ergebnisse, über die bezügliche kan-
tonale Gesetzgebung, über Berusswahlberatung und Für-
sorge für einheimischen Nachwuchs im Handwerk. Es
wird neuerdings konstatiert, daß die früher ausschließlich
privaten und freiwilligen Prüfungen durch Gesetze bald
überall zu einer staatlichen Einrichtung erhoben und für
alle Lehrlinge obligatorisch erklärt worden sind, wodurch
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Gutachten
Im Gebiete des allgemeinen Ma-
schinenbaues und speziell Uber
Werkzeugmaschinen besorgt:
W.WOLF,Ingenieur,ZÜRICH
Brandschenkestrasse No. 7

Schafzungen
2123

wopl am heften öte Bwecfmäftigfeit unb 9iüplicpfeit
Merguftitution ermiefen ift.

'

f, geiüer6Iic£)en £epiling§ Prüfungen finb jept in
wen Kantonen eingeführt unb unterftepcn ber t]entmt=

ettung be§ ©cpwetjer. ©ewevbeoerbanbe§, burcp beffen
ernuttlnng fie I8unbe§beiträge erhalten. Sie ©efarnk

petethgung erreichte bie ^apl non 7417 (gegenüber 7427
u» -Borjapr) nnb rnar au§ §irfa 200 oerfcpiebenen
"oernfêarten. ©§ haben 2920 39% eine Sftittelfcpule
wnb 5965 80"/o eine gewevblicpe gortbUbungëfcpute
""er gacpfcptt(e befucbt. S)er ®uubesfrebit betrug 44,000
Giranten, bie Beiträge ber Kantone total gr. 155,350,
wnberroeitige Beiträge gvartfen 8003.—. Sen @efamt=
^ffnapmen alter ^ßrüfunggfreife non gi\ 175,311 fief)en
?yr. 166,381 ©efamtausgaben gegenüber.

S)er Bericht t'ann, folange Vorrat, beim (Set'retariat
©cpweij. ©eioerbeoerbanbeë in 23ern bejogen werben.

sm-f*'® ^britationètatigtcit in ber fcpmcUenicpen
JJcobetinbuftric, melcpe in güticp non jeper gut t>er=
reten mar, pat feit beut Krieg eine mefentlicpe ©teige=

*ung erfahren, äßäprertb ber SOtarft früher nom 3lu§=
lanbe per mit oft fepr fragtoürbigen ©rjeugniffen ge=

f.P.Jg überfcpmemntt ronrbe, pat bie ©infttpr jept oott=

ltanbtg aufgepört. ©in gacpmann au§ ber «rancpe für
^witmöbel nerficpert, baff jum 33eifpiet bie üRacpfrage

pwcp biefen Slrtif'eln nur fcproer befriebigt werben tonne,
e'lWeife werbe peute fogar für ben ©rgort gearbeitet,

©tfcneinfupv. tRadpbem fiep baê ©infuprtontingent
oon ©ifert aus ®eutfdptanb in ben lepten Monaten unter
Ppwt im Stbtommen borgefepenen Kontingent bon 19,000
gönnen hielt, pat fidp,' mie wir bernepmen, bie ©ifen=

*pr im tOJonat 3Rätj beträcptlicp gefteigert. 2(n

jnopmateriaüen würben eingefüprt 19,600 Sonnen, an
^erttgfabritaten 4400 Sonnen, ^ufammen 24,000 Sonnen,
«arm firtb inbegriffen etwa 2000 Sonnen beutfeper
§eere§bebarfä(teferungen, fo bap atfo effettib 22,000
Sonnen für ©djweijerbebarf beftimmt finb ; baê bittet»

beê tnonatlicpen Smp orteê betrug biêpcr etwa
15,000 Sonnen. SaS Kontingent ber gertigfabnïate
Ot tm äftonatÜRärg beträcptlicper alê in früpeten Monaten.

Sur ben SRonat 2Ipril ift allerbingê, naep ben btê
fertgen Sieferungen ju fcpliepen, eine ©infuprjiffer ju
erwarten, bie bebentenb pinter berienigen beê äRärj
äurüdbleibt.

«augcfetlfcpaft „Sapcim", Sitvicp. Ser 9teinge=

uapres 1917 beläuft fiep auf 5053 grauten
(iyi6 4087 gr.) ; e§ wirb beantragt, ben ^Reingewinn
uuf neue iRecpnitng rorptragen.

flus der Praxis. - Tür die Praxis.
Tragen.

NB. töerfaufd=, îaufdr uttb tJlcbeiîdgefitdse roerbeu
unter biefe 9iubrif ntrfjt aufgenommen ; berartige Slnjeigen ge=

boren in ben ^nferatenteil be§ S3Iatte§. — ®en fragen, roelcpe

„unter ©piffre" erfepeinen foßen, tooße man 50 Cttb. in Sßlarten
(für 3ufenbung ber Offerten) unb roenn bie forage mit albreffe
be§ gragefteßer§ erfdjeinen foß, 20 (£t$. beilegen, ©ir finb ge--

nötigt, megen ©rpöpung ber ißoftgebüprcn biefe äajen einjufupren.
äöenu îeine SÖJarfen mitgefdjidt toevben, fann bie ^rage
ttidjt aufgenommen Werben.

315a. 2Ber liefert jugefdjnittene ober fertige @d)nufe(= unb
IfSicfelftiele te. ÎKcibti für 3ioeit)anbtarren, 45—55—60 cm ®urd)=
meffer, befdjlagett unb p medjent ^ßretS gegen bar? Offerten unter
©piffre 315 an bie ©pebition.

316. SBer liefert Sägeblatt 190 cm laug, für Sopontak
gatter, neu ober gebraudjt? Offerten an 9t. ©gger, Schreinerei
unb Sägerei, St. Urfen (Stt. greibitrg).

317. ÏÏSer pat einen gebrauchten Seimofen, ober fonft groben
Ofen, roeldjer mit Sägntepl unb aibfaltpolj gepeilt roerbeu fatin,
abzugeben? Offerten an Sdjtitib, ^ifdjer & (Sie., Söilbegg.

318. ©er pätte eine gebrauchte, gut erpattene getbfepmiebe
abzugeben? Offerten mit SßreiS an (y. Sîopetfcpm), Sllecpembaßageu«
fabrif, ff-rauenfelb.

319. ©er liefert Unioerfal Saubfägemafd)inen 93oprföpfe,
für ®oprer bi§ ju 10—15 mm, (Banbfägebtätter in 5, 8, 10 mtb
12 mm breite unb ßapnentfernung 3 5 mm, Sick: ca. *,'10 bi§
'V'10 mm? ©benfo Sgubfügeblätter äUarte S3lip? Offerten an
Unioerfalmafcpinen=©'erfe ßuttrait.

320. ©er pätte abzugeben: 1 geft Scpeibe 500/70 mm,
unb eine Soifdjeibe 500/70 mm, 93oprung 30—40 mm, gebraucht,
51t mäßigen greifen Offerten au 9ütb. iRotp, meepan. ©erfftatt,
fßieberbipp.

321. ©er pätte eilt gebrauchtes, gut erhaltenes gräfenblatt
0011 70—80 cm bißigft abzugeben? Offerten ait ©ottfr. Sîaeiin,
Ôoljpanbel, Sdjäfti, ©rop=@infiebeIn.

322. ©er liefert ca. 90 m gebraudjte ober neue etfente
fRöpreu, 100—120 cm ®itrd)meffer? Offerten an 91. 9Riiüer=
goüiuger, ©ieperet, Oberburg, bei ®urgborf.

323. j.©er liefert SSiubemittel jitr ^erfteßung uon Säge-.
fpänen=i8riquet§, roenn mögtid) fäurefrei? Offerten an ©eberei
Sernftat 9(.>@. in (Sitgi (@aru§).

324. ©er pätte abzugeben 2 Scpromtgräber, 1,50 m ®urcp=
nteffer, SBoprung 90 mm? 9tIoiS Spid)er, ©ifen= unb 9Rafcpineit=
paublmtg, Ueberftorf (greiburg).

Der solideste Dübel
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Wohl am besten die Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit
d'eser Institution erwiesen ist.

'

oss
^îe gewerblichen Lehrlings - Prüfungen sind jetzt in

uen Kantonen eingeführt und unterstehen der Zentral-
ntung des Schweizer. Gewerbeverbandes, durch dessen

ernnttlung sie Bundesbeiträge erhalten. Die Gesamt-
veteiligung erreichte die Zahl von 7417 (gegenüber 7427
Mi Borjahr) und zwar aus zirka 200 verschiedenen
Berufsarten. Es haben 2020 — 39°/o eine Mittelschule
und .7060 — 80"/» gewerbliche Fortbildungsschule
uver Fachschule besucht. Der Bundeskredit betrug 44,000
Franken, die Beiträge der Kantone total Fr. 177,350,
anderweitige Beiträge Franken 8003.—. Den Gesamt-
Annahmen aller Prüsungskreise von Fr. 175,311 stehen
0'1'. 166,Z8i Gesamtausgaben gegenüber.

Der Bericht kann, solange Vorrat, beim Sekretariat
ues Schweiz. Gemerbeverbandes in Bern bezogen werden.

Fabrikationstiitigkcit in der schweizerischen
Möbelindustrie, welche in Zürich von jeher gut ver-
reteu war, hat seit dem Krieg eine wesentliche Steige-

ì'ung erfahren. Während der Markt früher vom Ans-
nde îM mit oft sehr fragwürdigen Erzeugnissen ge-

zu überschwemmt wurde, hat die Einsuhr jetzt voll-
Mndig aufgehört. Ein Fachmann ans der Branche für

ìweaumôbel versichert, daß zum Beispiel die Nachfrage
uach diesen Artikeln nur schwer befriedigt werden könne,

teilweise werde heute sogar für den Export gearbeitet.

Eiseneinfuhr. Nachdem sich das Einfnhrkvntingent
von Eisen aus Deutschland in den letzten Monaten unter

kln im Abkommen vorgesehenen Kontingent von 19,000
sonnen hielt, hat sich,' wie wir vernehmen, die Eisen-
Zufuhr im Monat März beträchtlich gesteigert. An
Rohmaterialien wurden eingeführt 19,600 Tonnen, an
Aertigfabrikaten 4400 Tonnen, zusammen 24,000 Tonnen,
«arm sind inbeqriffen etwa 2000 Tonnen deutscher
Heeresbedarfslieferungen, so daß also effektiv 22,000
Tonnen für Schweizerbedarf bestimmt sind; das Mittel-
maß des monatlichen Importes betrug bisher etwa
15,000 Tonnen. Das Kontingent der Fertigfabnkate
M im Monat März beträchtlicher als in früheren Monaten.

Für den Monat April ist allerdings, nach den bis-
langen Lieferungen zu schließen, eine Einfuhrziffer zu
erwarten, die bedeutend hinter derjenigen des März
zurückbleibt.

Ballgesellschaft „Daheim", Zürich. Der Reinge-
M)m des Jahres 1917 beläuft sich auf 7053 Franken

(1916 4087 Fr.); es wird beantragt, den Reingewinn
aus neue Rechnung vorzutragen.

Hu; à Praxis. - M aie Prä.
fragen.

blL, Verkaufs-, Tausch- und Arbeitsgesuche werde»
unler diese Rubrik nicht aufgenommen; derartige Anzeigen ge-
hören in den Inseratenteil des Blattes. — Den Fragen, welche
„unter Chiffre" erscheinen sollen, wolle man 30 Cts. in Marken
(für Zusendung der Offerten) und wenn die Frage mit Adresse
des Fragestellers erscheinen soll, 20 Cts. beilegen. Wir sind ge-
nötigt, wegen Erhöhung der Postgebühren diese Taxen einzuführen.
Wenn keine Marken mitgeschickt werden, kann die Frage
nicht aufgenommen werden.

Alîîs Wer liefert zugeschnittene oder fertige Schaufel- und
Pickelstielc? is. Rädli für Zweihandkarren, 45—55—00 cm Durch-
messer, beschlagen und zu wechem Preis gegen bar? Offerten unter
Chiffre 315 an die Expedition.

Alk. Wer liefert Sägeblatt 100 cm lang, für Horizontal-
gatter, neu oder gebraucht? Offerten an A. Egger, Schreinerei
und Sägerei, St. Nrsen <Kt. Freiburg).

Al7 Wer hat einen gebrauchten Leimofen, oder sonst großen
Ofen, welcher mit Sägmehl und Abfallholz geheizt werden kau»,
abzugeben? Offerten an Schund, Fischer à Cie., Wildegg.

Al8. Wer hätte eine gebrauchte, gut erhaltene Feldschmiede
abzugeben? Offerten mit Preis an I. Kopetschny, Blechenwn(lagen-
fabrik, Franenfeld.

Alk. Wer liefert Universal-Laubsägemaschinen Bohrköpfe,
für Bohrer bis zu 10—15 mm, Bandsägeblätter in 5, 8, 10 und
12 mm Breite und Zahuentfernung 3 5 mm, Dick- ca. I'i» bis
",'i<> mm? Ebenso Lanbsägeblätter Marke Blitz? Offerte» an
Universalmaschinen-Werke Huttwil.

A2K Wer hätte abzugeben: 1 Fest-Scheibe 500/70 mm,
und eine Losscheibe 500/70 mm, Bohrung 30—40 mm, gebraucht,
zu mäßigen Preisen? Offerten an Rnd. Roth, mechan. Werkstatt,
Niederbipp.

A2l Wer hätte ein gebrauchtes, gut erhaltenes Fräsenblatt
von 70—80 cm billigst abzugeben? Offerten an Gottfr. Kneliu,
Holzhandel, Schäfli, Groß-Einsiedeln.

A22 Wer liefert ca. 00 m gebrauchte oder neue eiserne
Röhren, 100—120 cm Durchmesser? Offerten an R. Müller-
Zollinger, Gießerei, Oberburg, bei Burgdorf.

32Z. ^ Wer liefert Bindemittel zur Herstellung von Säge-
spänen-Briquets, wenn möglich säurefrei? Offerten an Weberei
Sernftal A.-G. in Engi (Garus).

AÄl Wer hätte abzugeben 2 Schwungrüder, 1,50 m Durch-
messer, Bohrung 00 mm? Alois Spicher, Eisen- und Maschinen-
Handlung, Ueberstorf (Freiburg).
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